
deutschen Schätzungen die Militärregierung in Zorn versetzt hatten, bestand dabei
in Tübingen weitgehende Einigkeit über die finanziellen Implikationen. Auch hier
stach schließlich die politische Karte. Begleitet worden waren Müllers Vorstöße von
einer großen Zahl zunehmend aggressiver Kriegsopferversammlungen im ganzen
Land, die ihm den notwendigen politischen Rückhalt verliehen. 10 Nachdem die
Militärregierung auf ihrer Forderung finanzieller Deckung bestand, verwies Müller
zunächst auf die bevorstehenden Bundestagswahlen - ein Argument, das in der
gesamten Zone in diesen Wochen manche Konzessionsbereitschaft der Franzosen
förderte, wenn diese nicht nach den Wahlen mit ihnen unbekannten neuen Regie¬
rungen konfrontiert werden wollten. Als der Generalkommissar für die deutschen
und österreichischen Gebiete, Alain Poher, am 31. Mai 1949 nach Tübingen kam,
setzte Müller ihn so unter Druck, daß Poher konstatierte, finanziell sei die Freigabe
nicht zu vertreten, politisch aber sei die Nichtfreigabe nicht zu vertreten .
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Immerhin
bedurfte es noch des stärksten Mittels: Am 16. Juni 1949 drohte Gebhard Müller
General Koenig in Baden-Baden wie Altmeier im Januar mit seinem Rücktritt, und
erst damit setzte er die Genehmigung durch.”
Anders als in Rheinland-Pfalz, wo die Anwendung des Gesetzes infolge der Kannlei¬
stungs-Konstruktion erneute Konflikte hervorrief, konnten in Württemberg-Hohen-
zollem die neuen Leistungen jetzt tatsächlich zur Auszahlung kommen. Sie riefen
einen Sturm der Entrüstung hervor bei einigen Gruppen, die sich in ihrer Situation
selbst gegenüber der ungünstigen Regelung von 1945 jetzt verschlechterten. Nach¬
dem Mietbeihilfen nur noch an Beschädigte selbst, nicht aber an Hinterbliebene
gezahlt wurden, fragten wütende Witwen in einer Eingabe an den Landtag: Sollen
wir uns etwa mit unseren Kindern in Fuchslöchern verkriechen oder in Höhlen woh¬

nen? 53 Im ganzen Land hielt der KAH Protestversammlungen ab. 54 Die Härten, die
durch die Senkung der Witwenrente, die Streichung der Renten für kinderlose
Witwen unter 45 Jahren, die Aussetzung der Renten für Minderbeschädigte
(30-40%) sowie die begrenzte Anrechnung anderer Sozialversicherungsrenten ent¬

standen, wurden teilweise in den folgenden Monaten noch im Härteweg oder durch
Zusatzmaßnahmen ausgeglichen. Hier hatte sich die Anlehnung an die Bizone für
die Betroffenen ungünstig ausgewirkt. Unter anderem wurden die Fürsorgesätze als
Minimalzahlungen in der Witwen- und Elternversorgung festgelegt. 55 Die gleichfalls
beabsichtigte Zahlung der Minderbeschädigten-Renten wurde allerdings durch den
Übergang der Gesetzgebungskompetenz auf den Bund blockiert.

50 Unterlagen ebd. Wü 180/701, darunter auch Durchschrift (o. D.) einer Denkschrift, die der
KAH direkt An die Französische Militärregierung Baden-Baden richtete.

51 Protokoll des Staatsministeriums, 7. 6. 1949; StA SIG Wü 2/780. Müller an Poher u. weiterer
Schriftverkehr ebd. Wü 180/691.

** Vgl. Staatsministerium 30. 5., 21.6, u. 23. 6., ebd. Wü 2/780, sowie Protokolle der Bespre¬

chungen mit der Tübinger Militärregierung, 3. 6., 7. 6., 13. 6. u. 23. 6. 1949 in ebd. Wü 2/5;
Protokoll vom 16. 6. 1949 ebd. Wü 2/9.

51 Eingabe vom 19. 8. 1949 in StA SIG Wü 1/56. Weitere Protestschreiben in Wü 180/692.
14 Unterlagen und Zeitungsausschnittsammlung(z. B. Südkurier, 12. 4. 1949)ebd. Wü 180/701.
” Erlaß des Hauptversorgungsamtes, 31, 1. 1950, mit weiteren Vorgängen ebd. Wü 180/693.
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